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Ministerialrat Dr. HOFFMANN im 

REICHS- UND PREUSSISCHEN 

WIRTSCHAFTSMINISTERIUM 

Berlin W.8,den 4.J"anuar 1937. 
Behrenstrasse 43 

II 52504/36. ( 
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An 

Herrn Dr. F.M. Pitkäniemi, 

He 1 s 1 n k i / Finland. 

Sehr verehrter Herr Doktor! 

Im Laufe der Verhandlungen tiber die Verlängerung 

des deutsch-finnischen Handelsvertrages und des deutsch -

finnischen Verrechnungsabkorrmens fur das J"ahr 193? hatten 

wir den Plan einer deutschen Gesellschaft zur Sprache 

gebracht, in Finnland (Petsamo) eine Fischmeh lfabrik in Form 

einer finnischen Akti engesellschaft zu errichten und in 

dieser Fabrik den Fang deutscher Fische verarbeiten zu 

lassen. Die Fabrikanlage s oll mit Hilfe eines ausländi

schen Kredites in Deutschland gekauft und in Finnland 

erstellt werden. Das in der Fabrik erzeugte Fischmehl 

soll nach Deutschland geliefert werden. Die Firma hat 

bean tragt, dass sowohl die Maschinenlief'erungen als auch die 

Fischmehllieferungen aus s erhalb des finnisch-deutschen Verrech

nungsabkmmnens erfolgen, wozu 1hr auf Grund von VI des deutsch 

finnischen Verrechnungsabkommens vom 2.0ktober 

scherseits die Gen ehmig ung erteilt worden ist. 

1934 deut-

Bei ihren Bemtihungen um die gleiche Genehrni gung der 

Finlands-Bank sind die Beteiligten auf Schwierigkeiten ge
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stossen, weshalb wir die Angelegenheit der finnischen Dele

gation mitgeteil~ und sie gebeten haben, sich fur die Er

teilung der Geneh nigung einzusetzen. Sie haben dies liebens 

Wlirdigerweise zu gesagt und auf ihre Erkundigungen in Hel

sinki die Mitteilung erhalten, einer der Beteilig ten, Dr. 

Frauen, habe inzwischen Herrn Vahervuori im Finnischen 

A us senministerium erklärt, es habe sich inzwischen ein an

derer Weg zur Verwirklichung des Planes gefunden, sodass 

der deutsche Wunsch erledigt sei. 

Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen,dass 

dies nicht der Fall ist. Dr. Frauen 1st von Herrn Vahervuori an

scheinend missverstanden wordm. Die Angelegenheit war zu 

jenem Zeitpunkt nur insofern weitergekomrnen, als es Dr. 

Frauen gelungen war, von Herrn ~räsident Ryti empfangen z 

werden. Herr Präsident Ryti hat sich in dieser Besprechung 

zwar bereit erklärt, die Bestimmung des Absch nitts VI des 

Verrechnungsabkommens anzuwenden, hat dies aber davon ab

hängig gemacht, dass die deutsche und die zu grtindende finni

sche Gesellschaft nicht nur de j ure, sondern auch de facto 

verschiedene Personen seien. Diese Bedi ngung lässt sieh bei 

der Konstruktion des ganzen Geschäfts kaurn erfullen. Im 

ubrigen sind Geschäfte und dami t Verrechnungen wie Zah-

lungen zWischen juristisch selbständigen, wenn auch durch 

Personalunion verbundenen Firrnen im Geschäftsverkehr etwas 

durchaus norrnales, sodass der Umstand der personellen Ver

bundenhei t zweier :l!'irmeI). kein Grund sein dtirfte, die Durch-
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ftihrung eines solchen Geschäfts nicht auch im Wege der 

im deutsch-finnischen Verrechnungsabkommen vorgesehenen 

Ausnahmereg elung zuzulassen. 

Ich darf Sie unter diesen Umständen, sehr verehrter 

Herr Doktor, mit Bezug auf Ihre Zusage bitten, sich ftir 

die Erteilung der Genehmigung gemäss VI des Verrechnungs

abkommens freundlichst zu verwenden. 

Mit den verbindlichsten Empfehlungen 

1hr sehr er gebener 

HOFFMANN. 
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